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 Veröffentlicht am 10.05.1963

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Solange das standeswidrige Verhalten eines Rechtsanwaltes, das dieser als Familienangehöriger gegen andere

Familienangehörige setzt, in der Familie des Rechtsanwaltes verschlossen bleibt und nicht in weitere, außerhalb der

Familie gelegene Kreise dringt, kann von einer Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Rechtsanwaltsstandes

durch den beschuldigten Rechtsanwalt nicht gesprochen werden.
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